
Gemeinde Heddesbach 

 
Bekanntgabe der in der öffentlichen Verhandlung des Gemeinderates Heddesbach  
am Mittwoch, 21. Februar 2018 im Rathaus Heddesbach gefassten Beschlüsse gem.  
der einzelnen Tagesordnungspunkte. 
 
1. Protokoll der letzten Sitzung 
Das Protokoll der Gemeinderatssitzung Nr. 8/2017 vom 14.12.2017 wurde einstimmig durch 
den Gemeinderat beschlossen. 

2. Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 

Es gingen keine Spenden seit der letzten Gemeinderatssitzung. 

3. Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanes und der 
    Haushaltssatzung für das Jahr 2018 

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Heddesbach stimmte der Umstellung auf das neue 
kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2018 zu. 

2. Der Gemeinderat der Gemeinde Heddesbach stimmte der Bildung von 3 Teilhaushalten  
    wie folgt zu: 

Teilhaushalt 1  - Innere Verwaltung (interne Produkte) 

Teilhaushalt 2  - Dienstleistungen und Infrastruktur (externe Produkte) 

Teilhaushalt 3  - Allgemeine Finanzwirtschaft. 

3. Der Gemeinderat der Gemeinde Heddesbach stimmte der Haushaltssatzung mit 
Haushaltsplan 2018 wie vorgelegt zu. Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt bereits 
veröffentlicht. 

4. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Hirschhorn und der  
    Gemeinde Heddesbach über die Bereithaltung von Kindergartenplätzen im  
    Kindergarten Langenthal (Gernegroß) 

Die Vereinbarung zwischen der Stadt Hirschhorn und der Gemeinde Heddesbach über die 
Bereithaltung von Kindergartenplätzen im Kindergarten Langenthal (Gernegroß) wurde 
beschlossen. Sollte durch das RP Darmstadt eine weitere redaktionelle Änderung 
vorgenommen werden, die keinen Einfluss auf die Abrechnungsmodalitäten hat, wurde die 
Verwaltung ermächtigt, diese in die bisherige Vereinbarung einzuarbeiten und den Abschluss 
der Vereinbarung herbeizuführen. 

5. Umstrukturierung des DV-Verbundes und Fusion der DV-Zweckverbände 

1. Der Gemeinderat nahm den Sachverhalt zur Kenntnis und stimmte dem Beitritt des 
Zweckverbands KIVBF zur Datenzentrale Baden-Württemberg und der Vereinigung mit den 
Zweckverbänden KDRS und KIRU zum Gesamtzweckverband 4IT zu. 

2. Der Gemeinderat beauftragte den Bürgermeister, in der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes KIVBF die Organe des Zweckverbands zum Vollzug aller hierzu 
notwendigen Handlungen zu bevollmächtigen. 

6. Bürgersaal- und Bürgertreffrichtlinie 

Die Miete für den Bürgersaal wurde von 100,00 € auf 150,00 € erhöht und die Miete für den 
Bürgertreff auf 100,00 € festgelegt. Die neue Bürgertreffrichtlinie und die Änderung der 
Bürgersaalrichtlinie traten am Tage nach der öffentlichen Bekanntgabe in Kraft. 

Die Richtlinien wurden bereits im Amtsblatt veröffentlicht. 


